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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

vor wenigen Tagen jährte sich der Anschlag von Hanau. 

Diese grausame Tat darf niemals vergessen werden und 

muss Ansporn sein den Kampf gegen Hass und Hetze in 

aller Entschlossenheit weiterzukämpfen. Es kann nicht sein, 

dass sich Menschen immer noch aufgrund ihres Aussehens 

oder ihrer Herkunft in unserem Land bedroht fühlen. 
 

Am vergangenen Sonntag wurde ich von der SPD Unter-

franken zur Spitzenkandidatin für die Frauenreihung zur 

Bundestagswahl gewählt. Ich freue mich sehr über das Ver-

trauen in meine Person, denn ich möchte auch in den nächs-

ten Jahren die Politik des Landes mitgestalten und den Inte-

ressen unserer Heimat im Parlament Verhör verschaffen. 

Deutschland gemeinsam durch die Pandemie führen, not-

wendige Lehren aus der Krisenpolitik ziehen und das Land 

sozial, ökologisch und ökonomisch zukunftsfähig zu ma-

chen, müssen hierbei oberste Priorität sein. Vor allem gibt 

mir das Ergebnis jedoch Rückenwind für die kommenden 

nicht weniger schweren Wochen.  

Mit der Zulassung erster Schnelltests für zu Hause steht uns 

ein weiteres Mittel zur Pandemiebekämpfung zur Verfü-

gung. Jegliche Öffnungsperspektiven müssen die Fehleran-

fälligkeit dieser Tests allerdings mitbedenken.  

Den endgültigen Ausweg bietet lediglich die Impfung. Aktu-

elle Studien bestätigen erneut die Wirksamkeit aller zuge-

lassenen Impfstoffe. So führte der Einsatz des AstraZeneca-

Impfstoffs in Schottland zu einer deutlichen Reduktion der 

schweren Verläufe mit Krankenhauseinweisungen um 94 

Prozent. Die Übertragungswahrscheinlichkeit auf andere 

Personen scheint ebenfalls abzunehmen, wie es aus einem 

laufenden Forschungsprojekt zum Biontech-Impstoff ver-

meldet wird. Die Zahl der täglichen Impfungen wird in den 

nächsten Tagen hierzulande deutlich steigen. Gemeinsam 

mit meinem Kollegen Michael Roth habe ich über die 

Corona-Politik und die Folgen gesprochen (hier). 
 

Gegen den harten Widerstand von CDU/CSU haben wir 

die Quote für Vorstände durchgesetzt. Die 105 börsenno-

tierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen sollen 

mindestens eine Frau in den Vorstand berufen, wenn der 

mehr als dreiköpfig und rein männlich besetzt ist. Das ist 

ein Erfolg, der Frauen alle Wege öffnet! 
 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre, Ihren Familien 

ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund! 
 

Ihre   

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de
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Statement 
der Woche 
 

 

 „Hanau ist die Mahnung, nie-
mals wegzusehen, sondern 

Rechtsextremismus entschie-
den entgegenzutreten. Heute 
aktueller denn je: Wehret den 

Anfängen.“ 

Katja Mast,                                                                              

Mitglied des Deutschen Bundestages, 

am 19. Februar 2021 anlässlich des ersten Jah-

restages des Anschlags von Hanau.  

 

 
Highlights 

Der nächsten Wochen 
 
 

  

Wann Wo Was 

02.03. 
18.00 Uhr-  
19.30 Uhr  

 
Onl ine 

 

 
Frakt ionsof fener 
Abend zum Thema 
„Gesel lschaf t l icher 
Zusammenhalt  und 
d ie Corona-
Pandemie 
 

03.03. 
13.00 Uhr-  
14.00 Uhr  

 
Hybr id,  

onl ine + im 
Deutschen 
Bundestag 

 
Anhörung des 
Gesundhei tsaus-
schusses zum 
Thema Strategien 
der  
Alkoholpräventat ion 
 

Heute vor einem Jahr hat in Hanau ein rechtsextremer Täter zehn Menschen kaltblütig ermordet. Das Motiv 

des Täters war rassistischer Hass. Mir ist wichtig, dass die Angehörigen der Opfer wissen: Wir haben die 

Morde nicht vergessen. Wir haben Hanau nicht vergessen. Und das Ziel unseres politischen Handelns ist, 

dass so etwas nie wieder geschieht. Bild: Büro Sabine Dittmar. 
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CORONA-HILFEN 

Neue Hilfen für Bedürf-

tige, Familien und 

Künstler 

Um die Menschen in der Pandemie weiter 

zu unterstützen, hat der Bundestag weit-

reichende Hilfen beschlossen. Kinderbo-

nus, Corona-Zuschuss oder auch der ver-

längerte erleichterte Zugang zur Grundsi-

cherung sollen durch die Krise führen. 

Die Corona-Pandemie hält das Land weiter 

im Griff. Das hat finanzielle Folgen, die dieje-

nigen besonders hart treffen, die ohnehin we-

nig haben. Deshalb hat der Bundestag in die-

ser Woche ein weitreichendes Gesetzespa-

ket verabschiedet, von dem vor allem Gering-

verdiener, Grundsicherungsempfänger sowie 

Künstlerinnen und Künstler und Solo-Selbst-

ständige profitieren.  

Dass uns die Krise nun schon so lange im 

Griff hält, hat auch zur Folge, dass etwa durch 

den aktuell lang andauernden Lockdown im 

Alltag auch höhere Ausgaben entstehen. Um 

dies stemmen zu können, werden Erwach-

sene, die Existenz sichernde Leistungen be-

ziehen (Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Asyl-

bewerberleistungen oder Leistungen aus 

dem sozialen Entschädigungsrecht) im ersten 

Halbjahr 2021 pauschal einmalig einen 

Corona-Zuschuss in Höhe von 150 Euro er-

halten. Wer Leistungen aus der Grundsiche-

rung bezieht, wird darüber hinaus ein Schrei-

ben der Krankenkasse bekommen und sich 

damit kostenfrei zehn FFP2-Schutzmasken in 

der Apotheke abholen können.  

Besonders Familien sind vom Lockdown be-

troffen – gerade wenn sie wenig verdienen. 

Durch das Homeschooling steigt die Strom-

rechnung, auch der Verbrauch an Schreibwa-

ren. Viele Familien, die sowieso knapp bei 

Kasse sind, sind damit finanziell überfordert, 

sie verfügen in der Regel nicht über Reser-

ven, um unvorhersehbare Mehrausgaben 

über längere Zeit zu finanzieren. Darum wird 

es wie schon im Jahr 2020 einen Kinderbo-

nus geben. Dieser wird in Höhe von 150 Euro 

je Kind mit dem Kindergeld gezahlt. Dieser 

Kinderbonus kommt auch hilfebedürftigen Fa-

milien zugute, weil er bei Sozialleistungen 

nicht als Einkommen berücksichtigt wird. Al-

lerdings wird der Kinderbonus, wie auch das 

Kindergeld, im Rahmen der bei der Einkom-

mensteuerveranlagung durchzuführenden 

Günstigerprüfung mit der Entlastung durch 

die steuerlichen Kinderfreibeträge verrech-

net. Hochverdienende erfahren deshalb 

durch den Kinderbonus keine zusätzliche 

Entlastung.  

Gleichzeitig wird es Kommunen für die Zeit 

der Pandemie weiter ermöglicht, gemein-

schaftliches Mittagessen über das Bil-

dungs- und Teilhabepaket (BuT) flexibel be-

reitzustellen, z.B. per Lieferung nach Hause 

oder Abholung - entstehende Mehrkosten 

werden getragen. Diese bisher bis zum 31. 

März 2021 befristete Sonderregelung für ge-

meinschaftliche Mittagsverpflegung wird da-

her bis zum 31. Dezember 2021 – in Abhän-

gigkeit davon, ob weiter eine pandemischen 

Lage vorliegt - verlängert. Die erleichterte 

Vermögensprüfung beim Kinderzuschlag 

wird noch bis zum Jahresende verlängert.  

Wenn die Schulen geschlossen sind und Dis-

tanzunterricht stattfindet, brauchen alle Schü-

lerinnen und Schüler für die Teilnahme geeig-

nete digitale Endgeräte. Kinder aus hilfebe-

dürftigen Familien dürfen dann nicht im Nach-

teil sein. Wenn ihnen kein digitales Endgerät 

zur Verfügung steht, das ihnen die Teilnahme 

am Distanzunterricht ermöglicht, können sie 

nun beim Jobcenter einen Zuschuss erhalten. 

Das Jobcenter kann die Kosten im Einzelfall 

als Mehrbedarf im SGB II in Höhe von bis zu 

350 Euro anerkennen. 

Die Einschränkungen auf Grund der COVID-

19-Pandemie führen auch dazu, dass Men-

schen, die ihren Lebensunterhalt bislang aus 

eigener Kraft sichern konnten, nun auf Leis-

tungen der Grundsicherung angewiesen sind. 

Insbesondere bei (Solo-)Selbstständigen, 
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Kulturschaffenden oder Menschen, die für ge-

ringe Löhne arbeiten, kann es dadurch finan-

ziell eng werden. Mit dem Sozialschutzpaket 

I wurde deshalb ein vereinfachter Zugang 

zu den Grundsicherungssystemen ge-

schaffen – befristet bis zum 31. März 2021. 

Diese Regelung wird jetzt bis zum 31. De-

zember 2021 verlängert. Damit wird sicherge-

stellt, dass niemand pandemiebedingt seine 

Wohnung aufgeben muss oder das, was etwa 

für das Alter zurückgelegt ist. 

Für Kreativschaffende, Künstlerinnen und 

Künstler, Publizistinnen und Publizisten be-

deuten die erheblichen Einschränkungen des 

öffentlichen Lebens infolge der Corona-Pan-

demie und die anhaltende wirtschaftliche Kri-

sensituation im Kunst- und Kulturbereich 

nach wie vor besondere Belastungen, die bis 

weit in das laufende Jahr reichen werden. Da-

rum stellt der Bund im Rahmen des Pro-

gramms „Neustart Kultur“ eine weitere Mil-

liarde Euro für Kulturschaffende bereit. 

Damit außerdem nicht pandemiebedingt ein 

bestehender Versicherungsschutz in der 

Künstlersozialversicherung verloren geht, 

wurde die jährliche Mindesteinkommens-

grenze von 3.900 Euro im Künstlersozialver-

sicherungsgesetz schon für das Jahr 2020 

ausgesetzt. Diese gesetzliche Regelung wird 

nun mit dem Sozialschutzpaket III auch auf 

das Jahr 2021 übertragen.  

Soziale Dienstleister und Einrichtungen ha-

ben aufgrund der Corona-Pandemie große fi-

nanzielle Einbußen. Dazu zählen Werkstätten 

für Menschen mit Behinderung, Versorgungs- 

und Rehabilitationseinrichtungen, Anbieter 

von Sprachkursen, aber auch freie Kita-Trä-

ger und Wohlfahrtsverbände. Bundesweit 

können viele ihre Arbeit nicht mehr erbringen 

und auch keine finanziellen Leistungen mehr 

von den Leistungsträgern (Kommunen und 

Länder) erhalten. Im Gegensatz zu kommer-

ziellen Anbietern dürfen sie kaum Risikorück-

lagen bilden und können meist auch keine 

Kredite aufnehmen. Um ihren weiteren Be-

stand zu sichern, die wirtschaftlichen Folgen 

abzufedern und eine Insolvenz zu verhindern, 

hat die Bundesregierung einen Schutzschirm 

aufgespannt. Dieser Sicherstellungsauftrag 

nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 

(SodEG) wird bis zum 31. Dezember 2021 

verlängert – abhängig davon, ob weiter eine 

pandemischen Lage vorliegt. 

Für die besonders von Schließungen be-

troffenen Restaurants und Cafés wird der er-

mäßigte Umsatzsteuersatz von sieben Pro-

zent für Restaurant- und Verpflegungsdienst-

leistungen bis 31. Dezember 2022 verlängert.  

Auch Unternehmen werden nochmal entlas-

tet: durch die Erhöhung des steuerlichen Ver-

lustrücktrags für die Jahre 2020 und 2021 von 

fünf Millionen Euro auf zehn Millionen Euro 

bzw. von zehn Millionen Euro auf 20 Millionen 

Euro (bei Zusammenveranlagung). 

 

GLEICHBERECHTIGUNG 

Mehr Frauen in die 

Vorstände 

Frauen sind in den Vorständen von Unter-

nehmen immer noch deutlich in der Min-

derheit. Das soll sich ändern – mit einer 

Quote per Gesetz. 

Vorstandsposten in Deutschland sind in der 

Regel immer noch Männersache: So ist der 

Frauenanteil auch bei den börsennotierten 

und zugleich paritätisch mitbestimmten Un-

ternehmen nach wie vor äußerst gering. Und 

von allein wird sich daran auch nichts ändern: 

Rund 78 Prozent der Unternehmen, die zur 

Festlegung einer Zielgröße verpflichtet sind, 

setzen sich entweder gar keine oder die Ziel-

größe „null Frauen“.  

„Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 

Quoten wirken - freiwillig funktioniert es 

nicht“, sagt Katja Mast, stellvertretende Vor-

sitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Die 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 

wollen die Unternehmen deshalb stärker in 

die Verantwortung nehmen. Mit dem Entwurf 

für das Zweite Führungspositionen-Gesetz 
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soll den Unternehmen eine feste Quote vor-

geschrieben werden: So sollen die börsenno-

tierten und paritätisch mitbestimmten Unter-

nehmen mindestens eine Frau in den Vor-

stand berufen, wenn er mehr als dreiköpfig 

und rein männlich besetzt ist. 

Mehr Gerechtigkeit und bessere Unterneh-

menskultur 

Dazu kommt: Börsennotierte oder mitbe-

stimmte Unternehmen müssen künftig in je-

dem Fall begründen, wenn sie sich als Ziel-

größe für den Frauenanteil eine „Null“ setzen 

– für den Aufsichtsrat, Vorstand oder eine der 

beiden obersten Leitungsebenen unterhalb 

des Vorstands. Wer nicht begründet oder sich 

weiterhin keine Zielgröße setzt, dem drohen 

empfindliche Bußgelder.  

Gleichzeitig soll der Bund mit gutem Beispiel 

vorangehen: Für die Unternehmen mit Mehr-

heitsbeteiligung des Bundes sieht der Entwurf 

eine Aufsichtsratsquote von mindestens 30 

Prozent und eine Mindestbeteiligung in Vor-

ständen vor. Bei den Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts wie den Krankenkassen 

und den Renten- und Unfallversicherungsträ-

gern sowie bei der Bundesagentur für Arbeit 

will die Koalition ebenfalls eine Mindestbetei-

ligung einführen. Und im öffentlichen Dienst 

des Bundes sollen bis zum Jahr 2025 Füh-

rungspositionen hälftig mit Frauen besetzt 

sein. 

Für Katja Mast ist der Gesetzentwurf ein his-

torischer Erfolg: „Diese Quote in den Chefeta-

gen ist nur möglich, weil so viele Frauen und 

Männer dafür gekämpft haben – viele über 

Jahrzehnte. Mit wirksamen Quoten sorgen 

wir für mehr Gerechtigkeit und eine bessere 

Unternehmenskultur - davon profitieren alle.“ 

 

 

 

 

 

VERBRAUCHERSCHUTZ 

Faire Verträge für 

Verbraucher 

Die Koalition will Verbraucherinnen und 

Verbraucher vor aufgedrängten Verträgen 

und überlangen Laufzeiten schützen so-

wie ihre Wahlfreiheit stärken.  

Ob telefonisch aufgedrängte Verträge mit 

schlechten Konditionen oder überlange Ver-

tragslaufzeiten: Verbraucherinnen und Ver-

braucher laufen häufig ungewollt in Kostenfal-

len. Ziel der SPD-Bundestagsfraktion ist es, 

die Menschen beim Abschluss von Verträgen 

besser zu schützen und aufgedrängte Ver-

träge zu verhindern.   

Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung für 

faire Verbraucherverträge sieht vor, dass 

Strom- oder Gasverträge künftig in Textform 

geschlossen werden. Ungewollte Anbieter-

wechsel auf Grund von Telefonwerbung wer-

den so verhindert. Außerdem will die Koalition 

unerlaubte Telefonwerbung künftig verhin-

dern und stärker sanktionieren: Anbieter müs-

sen dann dokumentieren, dass sie eine Ein-

willigung der Verbraucherinnen und Verbrau-

cher für Werbeanrufe haben. 

Bei Abos (z.B. von Fitness-Studios oder 

Streaming-Diensten) soll es für die Kundin-

nen und Kunden Verbesserungen bei Ver-

tragslaufzeiten und Kündigungsfristen geben. 

Auch die Rechte der Verbraucherinnen und 

Verbraucher in den Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen (AGB) will die Koalition stärken: 

Wenn sie zum Beispiel ihre Ansprüche auf 

Entschädigung wegen Flugausfällen an einen 

Dienstleister abtreten wollen, kann das nicht 

mehr mit AGB-Vertragsklauseln verhindert 

werden. 
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